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Grundsatzprogramm des DGB
(Beschlossen auf dem außerordentlichen
Bundeskongreß des DGB am 21. und 22.
November 1963 in Düsseldorf)

Präambel

Durchdrungen von der Verantwortung
gegenüber ihren Mitgliedern und dem gan-
zen Volke, bekennen sich der Deutsche
Gewerkschaftsbund und seine Gewerk-
schaften zu den unveräußerlichen Rechten
des Menschen auf Freiheit und Selbstbe-
stimmung. Sie erstreben eine Gesellschafts-
ordnung, in der die Würde des Menschen
geachtet wird, und fordern die Verwirk-
lichung der allgemeinen Erklärung der
Menschenrechte der Vereinten Nationen in
allen Teilen der Welt.

Die Besinnung auf die Grundwerte des
menschlichen Zusammenlebens wird um so
dringender, als sich der einzelne in zuneh-
mendem Maße den Bedrängnissen der mo-
dernen Arbeitswelt und neuen wirtschaft-
lichen, sozialen und politischen Abhängig-
keiten ausgesetzt sieht. Die Gewerkschaften
nehmen diese Herausforderung des 20.
Jahrhunderts an. Sie wissen, daß die Ar-
beiterbewegung bisher große Erfolge er-
rungen hat, daß sich aber neue Aufgaben
stellen, die mit neuen Mitteln gelöst werden
müssen.

Die stolzen Erfolge der Arbeiterbewe-
gung in der Vergangenheit, die den Auf-
bruch der Menschheit in eine bessere Zu-
kunft eingeleitet haben, dürfen nicht zur
Selbstgenügsamkeit führen. Sie bedeuten
eine Verpflichtung für die Zukunft. Hier-
bei bedarf es gleichstarker Impulse aus den
ethischen und politischen Grundhaltungen,
die den Geist der Solidarität in der Ge-
werkschaftsbewegung bestimmen. Bereits
zu Beginn der Industrialisierung hatte die
sie prägende kapitalistische Wirtschafts-
ordnung   dem   Arbeitnehmer   die   gesell-
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schaftliche Gleichberechtigung verwehrt,
seine Person der Willkür des Unternehmers
unterworfen, seine Arbeitskraft dem
Marktgesetz ausgeliefert, seine soziale Si-
cherheit dem Gewinnstreben untergeord-
net, soziale Mißstände und Krisen verur-
sacht. Die Arbeitnehmer schlössen sich ge-
gen den Widerstand des Obrigkeitsstaates
zu Gewerkschaften zusammen. Es war von
Anbeginn an ihr Ziel, der Würde des arbei-
tenden Menschen Achtung zu verschaffen
und sie zu schützen, ihn sozial zu sichern
und eine Gesellschaftsordnung zu erkämp-
fen, die allen die freie Entfaltung ihrer
Persönlichkeit ermöglicht.

Der unermüdliche Kampf der Gewerk-
schaften um die politische und soziale
Gleichberechtigung der arbeitenden Men-
schen hatte den Erfolg, daß wichtige Teile
der gewerkschaftlichen Forderungen als
Grundrechte der Bürger heute in den demo-
kratischen Verfassungen und von der
öffentlichen Meinung anerkannt werden.
Es bleibt weiterhin Aufgabe der Gewerk-
schaften, am Ausbau des sozialen Rechts-
staats und an der demokratischen Gestal-
tung der Gesellschaft mitzuwirken.

Damit werden die Gewerkschaften zum
entscheidenden Integrationsfaktor der De-
mokratie und zur unentbehrlichen Kraft
für eine demokratische Fortentwicklung
auf politischem, wirtschaftlichem und kul-
turellem Gebiet.

Freie und unabhängige Gewerkschaf-
ten können nur in der Demokratie beste-
hen und wirken. Sie verteidigen — die
Geschichte beweist es — in der Demokratie
ihre eigene Lebensgrundlage. Der DGB und
seine Gewerkschaften setzen sich deshalb
gegen alle totalitären und reaktionären
Bestrebungen mit Entschiedenheit zur
Wehr und bekämpfen alle Versuche, die
im Grundgesetz der Bundesrepublik ver-
ankerten Grundrechte einzuschränken oder
aufzuheben.

Die Verschmelzung verschiedener Ge-
werkschaftsrichtungen in der modernen
Einheitsgewerkschaft hat das Prinzip der
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Solidarität aller arbeitenden Frauen und
Männer konsequent verwirklicht.

Als gemeinsame Organisation der Ar-
beiter, Angestellten und Beamten nehmen
der DGB und die in ihm vereinten Ge-
werkschaften die wirtschaftlichen, sozialen
und kulturellen Interessen aller Arbeitneh-
mer und ihrer Familien wahr und dienen
den Erfordernissen des Gesamtwohls. Der
Zusammenschluß aller Gruppen der Ar-
beitnehmerschaft in dieser Organisations-
form bietet die sichere Gewähr, daß so-
wohl die speziellen Interessen der Arbei-
ter, Angestellten oder Beamten als auch
ihre gemeinsamen Anliegen erfolgreich
vertreten werden können.

Die Gewerkschaften bekennen sich zum
Berufsbeamtentum. Der Deutsche Gewerk-
schaftsbund fordert die Weiterentwicklung
der Grundsätze des Berufsbeamtentums in
zeitgemäßer Form.

Der Deutsche Gewerkschaftsbund und
seine Gewerkschaften sind und bleiben un-
abhängig von Regierungen, Parteien, Kon-
fessionen und Unternehmern. Sie bekräf-
tigen ihre Entschlossenheit zur weltan-
schaulichen, religiösen und politischen
Toleranz.

Die strukturellen und wirtschaftlichen
Veränderungen sowie die Erfordernisse der
modernen Industriegesellschaft haben weit-
gehend die Eingliederung der Frau in den
Arbeitsprozeß bedingt. Ihre1 Gleichberech-
tigung im Arbeitsprozeß und ein ihrer
Konstitution entsprechender sozialer
Schutz sind notwendig.

Die Veränderungen in der Gesellschaft,
die Koalitionsfreiheit, die Tarifautonomie
und die Sozialpolitik haben die Erschei-
nungsformen des sozialen Konflikts ge-
wandelt. Zwar hat die allgemeine Anhe-
bung des Lebensstandards, die vor allem
der Schaffenskraft und dem Fleiß der Ar-
beitnehmer und nicht zuletzt dem ständi-
gen Drängen der Gewerkschaften zu ver-
danken ist, vielen Arbeitnehmern neue
Möglichkeiten der Lebensgestaltung eröff-
net. Aber die Ungerechtigkeit der Einkom-
mens- und Vermögensverteilung, die Ab-

hängigkeit vom Marktgeschehen, von pri-
vater Wirtschaftsmacht und die Ungleich-
heit der Bildungschancen sind nicht über-
wunden.

Die Entwicklung in der Bundesrepublik
hat zu einer Wiederherstellung alter Be-
sitz- und Machtverhältnisse geführt. Die
Großunternehmen sind erstarkt, die Kon-
zentration des Kapitals schreitet ständig
fort. Die Kleinunternehmen werden zu-
rückgedrängt oder den Großunternehmen
wirtschaftlich untergeordnet. Die Arbeit-
nehmer, d. h. die übergroße Mehrheit der
Bevölkerung, sind nach wie vor von der
Verfügungsgewalt über die Produktions-
mittel ausgeschlossen. Ihre Arbeitskraft
ist auch heute noch ihre einzige Einkom-
mensquelle.

Die sozialen Risiken kann der einzelne
Arbeitnehmer nicht allein tragen. Sein legi-
timer Anspruch auf soziale Sicherheit kann
nur durch solidarische Verantwortung der
Gesellschaft erfüllt werden.

Die Gewerkschaften kämpfen um die
Ausweitung der Mitbestimmung der Ar-
beitnehmer. Damit wollen sie eine Umge-
staltung von Wirtschaft und Gesellschaft
einleiten, die darauf abzielt, alle Bürger
an der wirtschaftlichen, kulturellen und
politischen Willensbildung gleichberechtigt
teilnehmen zu lassen.

Um Vollbeschäftigung, Wirtschafts-
wachstum und steigende Einkommen zu
sichern, muß der enge Rahmen der Na-
tionalwirtschaften durch neue übernatio-
nale Formen erweitert werden. Die Auf-
gaben unserer Zeit können nur durch kon-
struktive solidarische Zusammenarbeit der
Menschen, Völker und Staaten gelöst wer-
den. Das Ziel ist eine politische und wirt-
schaftliche Gemeinschaft der freien und
demokratischen Völker in Europa und ihre
enge Verbundenheit mit den freien Völ-
kern der Welt.

Grundlage für den sozialen und kultu-
rellen Fortschritt und die soziale Sicherheit
in allen Teilen der Welt ist die Erhaltung
des Friedens. Die Bereitstellung von Mit-
teln für soziale und kulturelle Zwecke darf
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nicht durch Rüstungsausgaben beeinträch-
tigt werden. Die Gewerkschaften fordern
die Ächtung und das Verbot aller Atom-
waffen und aller sonstigen Massenvernich-
tungsmittel sowie die allgemeine und kon-
trollierte Abrüstung. Die Beseitigung von
Hunger, Armut, Analphabetentum und
Unterdrückung in allen Teilen der Welt
ist eine wichtige Bedingung für eine stabile
Friedensordnung.

Die Gewerkschaften bekennen sich un-
eingeschränkt zur Selbstbestimmung der
Völker. Sie verurteilen jede Rassendiskri-
minierung und wenden sich gegen alle For-
men kolonialer Unterdrückung.

Sie fordern die Verwirklichung des
Rechtes auf Selbstbestimmung auch für das
deutsche Volk. Die Wiedervereinigung
Deutschlands ist die Voraussetzung für eine
friedliche Ordnung Europas. Berlin bleibt
die Hauptstadt Deutschlands.

Der Deutsche Gewerkschaftsbund ruft
alle noch abseits stehenden Arbeitnehmer
auf, durch ihre Mitarbeit in den Gewerk-
schaften an der sozialen Ausgestaltung und
Festigung der Demokratie und an dem
Aufbau einer gerechten Wirtschafts- und
Gesellschaftsordnung mitzuwirken.

'Insbesondere wendet sich der Deutsche
Gewerkschaftsbund an die arbeitende Ju-
gend und fordert sie auf, an den großen
Zielen der Gewerkschaftsbewegung mitzu-
arbeiten. Zur Erreichung dieser Ziele ge-
währt der Deutsche Gewerkschaftsbund
der Jugend seine tatkräftige Unterstüt-
zung.

Der Deutsche Gewerkschaftsbund und
seine Gewerkschaften sind bereit, aufge-
schlossen und in ehrlicher Auseinanderset-
zung die Fragen unserer Zeit mit den Ver-
tretern aller Gruppen unseres Volkes zu
behandeln. Parlamente, Regierungen, Par-
teien, Kirchen und alle, die guten Willens
sind, sind aufgerufen, die Gewerkschaften
in ihren Bestrebungen in der modernen Ge-
sellschaft zu unterstützen. Darauf haben
sie um so mehr Anspruch, als ihre Bestre-
bungen über die Interessenvertretung
hinaus dem Gesamtwohl dienen.
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Unsere Zeit verlangt vor allem die
demokratische Gestaltung des gesellschaft-
lichen, kulturellen, politischen und wirt-
schaftlichen Lebens, damit jeder Mensch
seine Gaben nützen, seine Persönlichkeit
frei entwickeln und verantwortlich mit-
entscheiden kann.

Nur wenn es gelingt, eine solche Ord-
nung zu schaffen, wird die Freiheit des
einzelnen, die Freiheit der Gemeinschaft
und eine wahrhaft demokratische Gesell-
schaft in allen ihren Lebensformen ver-
wirklicht werden. Sie allein ist die Ge-
währ für ein menschenwürdiges Leben und
der einzig wirksame Schutz gegen totali-
täre und andere unwürdige Daseinsformen.

Im Geiste internationaler Solidarität
der Arbeitnehmer und ihrer Organisatio-
nen, Hie für eine friedliche soziale Ent-
wicklung entscheidender denn je ist, be-
kennen sich die Gewerkschaften zu den
folgenden Grundsätzen:

Wirtschaftspolitische Grundsätze I.

Grundlagen der Wirtschaftspolitik

Die Wirtschaft hat der freien und
selbstverantwortlichen Entfaltung der Per-
sönlichkeit innerhalb der menschlichen Ge-
meinschaft zu dienen. Wie jedes Glied der
Gesellschaft muß auch der Arbeitnehmer
sein Leben in freier Selbstbestimmung ge-
stalten können.

Jedes Wirtschaften ist seiner Natur
nach gesellschaftlich. Es darf nicht allein
vom Gewinnstreben bestimmt sein. Von
wirtschaftlichen Entscheidungen werden
insbesondere die Arbeitnehmer betroffen.
Deshalb müssen sie und ihre Gewerkschaf-
ten gleichberechtigt an der Gestaltung der
Wirtschaft beteiligt werden. Die wirt-
schaftliche Mitbestimmung der Arbeitneh-
mer ist eine der Grundlagen einer frei-
heitlichen und sozialen Gesellschaftsord-
nung. Sie entspricht dem Wesen des demo-
kratischen und sozialen Rechtsstaates.

Die von den Gewerkschaften erstrebte
Ordnung unserer Wirtschaft wird

jedem Arbeitnehmer   ein   Höchstmaß   an
Freiheit und Selbstverantwortung gewähr-
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leisten, ihn an der Gestaltung der Wirt-
schaft gleichberechtigt beteiligen,
ihm eine seiner Persönlichkeit entspre-
chende dauerhafte Tätigkeit sichern,
eine   gerechte   Einkommens-   und   Vermö-
gensverteilung herbeiführen, ein   optimales
Wachstum   der   Wirtschaft ermöglichen,
den Mißbrauch wirtschaftlicher Macht
verhindern,
Planung und Wettbewerb zur Erreichung
der volkswirtschaftlichen Ziele einsetzen,
die Erkenntnis wirtschaftlicher Zusam-
menhänge durch Offenlegung aller Daten
ermöglichen.

II. Ziele der Wirtschaftspolitik

1. Vollbeschäftigung und stetiges Wirt-
schaftswachstum

Eines der Grundrechte des Menschen
ist das Recht auf Arbeit. Es kann nur
durch Vollbeschäftigung verwirklicht wer-
den. Für die soziale und politische Ent1-
wicklung der freien Welt ist die Sicherung
der Vollbeschäftigung und eines optimalen
Wachstums der Wirtschaft und des Le-
bensstandards in allen Ländern von ent-
scheidender Bedeutung.

Die Wirtschaftspolitik muß auf die
volle Entfaltung und Nutzung aller pro-
duktiven Kräfte gerichtet sein. Alle wis-
senschaftlichen Erkenntnisse und politi-
schen Möglichkeiten sind planmäßig zur
Vermeidung von Konjunktur- und Be-
schäftigungsschwankungen anzuwenden.

Eine wachsende Wirtschaft bedingt
fortlaufende Änderungen in der Wirt-
Schaftsstruktur, von denen auch bei allge-
meiner Vollbeschäftigung die Beschäfti-
gung in einzelnen Bereichen beeinträchtigt
werden kann. Die Integration der europäi-
schen Wirtschaft, die Intensivierung des
internationalen Warenaustausches und die
Umschichtung der Nachfrage werden diese
Tendenzen noch verstärken. Eine zielstre-
bige Raumordnungspolitik hat für eine
ausgeglichene regionale Wirtschaftsstruk-
tur zu sorgen. Die Gewerkschaften bejahen

den technischen Fortschritt als einen aus-
schlaggebenden Faktor für die Hebung des
allgemeinen Lebensstandards und die Er-
leichterung der menschlichen Arbeit. Der
technische Fortschritt muß jedoch dem Ge-
samtwohl dienen. Er darf nicht zu sozialen
Härten für die Arbeitnehmer führen. Die
wirtschaftlichen und sozialen Gefahren,
die sich aus der Technisierung, insbeson-
dere der Rationalisierung und der Auto-
mation ergeben können, müssen ständig
beobachtet und geprüft werden. Gefährli-
chen Entwicklungstendenzen ist rechtzeitig
mit wirksamen Maßnahmen zu begegnen.

Es ist notwendig, die Richtung der
wirtschaftlichen Entwicklung auf allen
Gebieten frühzeitig zu erkennen und vor-
ausschauend und planmäßig Maßnahmen
gegen nachteilige volkswirtschaftliche und
soziale Folgen zu treffen. Diese Maßnah-
men müssen die Umstellung vorhandener
sowie die Schaffung neuer Arbeitsplätze
ermöglichen und den betroffenen Arbeit-
nehmern volle soziale Sicherheit gewähr-
leisten.

2. Gerechte Einkommens- und Vermögens-
verteilung

Die gegenwärtige Einkommens- und
Vermögensverteilung ist ungerecht. Es ist.
dringend erforderlich, alle Volksschichten
an der volkswirtschaftlichen Vermögens-
bildung zu beteiligen. Der Umfang der Be-
teiligung der Arbeitnehmer am Ergebnis
der wirtschaftlichen Tätigkeit ist ein we-
sentlicher Maßstab für soziale Gerechtig-
keit. Der Anspruch der Arbeitnehmer auf
eine Beteiligung an dem bereits gebildeten
Vermögen bleibt aufrechterhalten. Die
aktive Lohn- und Gehaltspolitik und
andere tarifpolitische Maßnahmen der Ge-
werkschaften sind auf eine gerechte Ver-
teilung des Sozialproduktes gerichtet. Die-
sem Ziel müssen auch alle wirtschaftspoli- .
tischen Maßnahmen dienen.

Wichtige Voraussetzungen breiterer
Vermögensstreuung sind ein höherer Anteil
der Arbeitnehmer am Volkseinkommen,
der Abbau der Steuerprivilegien für hohe
Einkommen und die besondere Förderung
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der Ersparnis- und Vermögensbildung bei
den unteren und mittleren Einkommens-
gruppen.

3. Stabilität des Geldwertes

Die Erhaltung der Währungsstabilität
ist Aufgabe jeder verantwortungsbewuß-
ten Wirtschaftspolitik, Geldwertminderun-
gen begünstigen die Sachwertbesitzer und
benachteiligen die Sparer und Bezieher
fester Einkommen. Von Preissteigerungen
werden in erster Linie die Arbeitnehmer,
Rentner und Pensionäre betroffen. Eine
am Gesamtwohl orientierte Wirtschafts-
politik muß neben Vollbeschäftigung und
stetigem Wirtschaftswachstum auch die
Stabilität des allgemeinen Preisniveaus an-
streben und sicherstellen, daß Kostenein-
sparungen durch Preissenkungen an die
Verbraucher weitergegeben werden.

4. Verhinderung des Mißbrauchs wirt-
schaftlicher Macht

Eines der charakteristischen Merkmale
der modernen Industriegesellschaft ist der
fortschreitende • Konzentrationsprozeß in
der Wirtschaft, der in den Großunterneh-
men und Unternehmensgruppen zu einer
Machtzusammenballung ungewöhnlichen
Ausmaßes führt. Damit wächst die Gefahr
des Mißbrauchs wirtschaftlicher Macht
— zu wirtschaftlichen, aber auch zu poli-
tischen Zwecken — ständig. Der demokra-
tische Staat hat die Pflicht, diesen Miß-
brauch zu verhindern.

5. Die internationale wirtschaftliche
Zusammenarbeit

Die wirtschaftlichen und politischen
Aufgaben der Gegenwart erfordern über-
nationale Lösungen. Ein wichtiger Faktor
für Produktivitätssteigerungen, ständiges
Wirtschaftswachstum und Währungsstabi-
lität ist die internationale wirtschaftliche
Zusammenarbeit. Die für die wirtschaft-
liche Zusammenarbeit der Länder beste-
henden Institutionen müssen gestärkt wer-
den. Sie müssen einer wirksamen demokra-
tischen Kontrolle unterstehen. Die euro-
päische wirtschaftliche Integration muß
von der politischen Bereitschaft getragen
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sein, eine gemeinsame Wirtschafts- und
Sozialpolitik unter Beteiligung der Ge-
werkschaften zu verwirklichen und einen
engen Zusammenschluß aller freien Län-
der zu erreichen, die die demokratischen
Grundrechte und freie, unabhängige Ge-
werkschaftsorganisationen anerkennen.
Kein Land darf in die europäischen Ge-
meinschaften aufgenommen werden, das
diese Voraussetzungen nicht erfüllt.

Die freien europäischen Gewerkschafts-
organisationen müssen ihre Zusammenar-
beit festigen, um innerhalb der wirtschaft-
lichen Zusammenschlüsse Europas ein stär-
keres Gewicht zur Wahrnehmung der
Interessen der Arbeitnehmer zu erhalten.

Die Hilfe für die Entwicklungsländer
muß planmäßig geleistet werden und eine
ausgeglichene Wirtschafts- und Sozial-
struktur in den Entwicklungsländern er-
richten und festigen. Deshalb ist jedes Pro-
jekt der Entwicklungshilfe mit einem So-
zialplan zu verbinden, zu dessen Aufstel-
lung und Durchführung die Gewerkschaf-
ten der beteiligten Länder heranzuziehen
sind. Nur durch den Aufbau demokrati-
scher, unabhängiger Arbeitnehmerorgani-
sationen kann die demokratische Gesamt-
entwicklung dieser Länder garantiert wer-
den.

III. Mittel der Wirtschaftspolitik

1. Der volkswirtschaftliche Rahmenplan

Die Sicherung von Vollbeschäftigung
und stetigem Wirtschaftswachstum sowie
die Stabilisierung des Geldwertes setzen in
der modernen dynamischen Wirtschaft
eine Koordinierung aller wirtschäftspoli-
tischen Maßnahmen voraus. Die ' wirt-
schaftliche Entwicklung darf nicht sich
selbst überlassen bleiben. Der Wirtschafts-
prozeß ist durch eine differenzierte volks-
wirtschaftliche Gesamtrechnung über-
schaubar zu machen, so daß die Geld- und
Güterströme innerhalb der Wirtschaft und
zwischen dem In- und Ausland sichtbar
werden und die voraussichtlichen Auswir-
kungen bestimmter Einkommens- und Aus-
gabenänderungen beurteilt werden können.
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Aus der volkswirtschaftlichen Gesamtrech-
nung ist der Rahmenplan in der Form
eines Nationalbudgets zu entwickeln. Es
enthält die Zielsetzung für die Entwick-
lung der Volkswirtschaft in einem be-
stimmten Zeitraum. An seiner Vorberei-
tung ist der Deutsche Gewerkschaftsbund
zu beteiligen. Die Richtlinien des Natio-
nalbudgets sind für die Organe der staat-
lichen Wirtschaftspolitik verbindlich. Sie
geben die notwendigen Orientierungsdaten
für die eigenen freien Entscheidungen in
den Wirtschaftsbereichen und den Einzel-
wirtschaften.
2. Der öffentliche Haushalt, Finanz- und
Steuerpolitik

Die Finanz- und Steuerpolitik ist ein
wichtiges Instrument der Wirtschafts- und
Sozialpolitik. Die Bedeutung der Aufga-
ben von Bund, Ländern und Gemeinden
wird insbesondere auf dem Gebiet der Ge-
meinschaftsaufgaben weiterhin wachsen.
In dem Maße, in dem die bisherigen Ver-
säumnisse auf dem öffentlichen Sektor
überwunden werden, wächst die Bedeutung
des öffentlichen Haushaltes für die Siche-
rung der Vollbeschäftigung und als Mittel
der Wirtschaftspolitik.

Aus den öffentlichen Haushalten sind
Investitionshaushalte auszugliedern. Sie
müssen koordiniert werden und sollen
einen Zeitraum von mehreren Jahren um-
fassen. Mittelbeschaffung und -Verwen-
dung in diesem Haushaltsbereich sind auf
kurze Sicht den konjunkturpolitischen
Notwendigkeiten anzupassen. Daher darf
der jährliche kassenmäßige Ausgleich von
Einnahmen und Ausgaben im Staatshaus-
halt nicht die alleinige Richtschnur der
staatlichen Finanzpolitik sein. Im Hinblick
auf eine soziale und gerechte Verteilung
ist eine Verlagerung der Anteile des Ge-
samtsteueraufkommens von den indirekten
zu den direkten Steuern anzustreben. Die
Grundsätze der Steuerpolitik — Gleich-
mäßigkeit, Gerechtigkeit, Einfachheit —
müssen verwirklicht werden.
3. Die Investitionslenkung

Umfang und Art der Investitionstätig-
keit bestimmen maßgeblich die Konjunk-

turlage und die zukünftige Entwicklung
einer Volkswirtschaft. Fehlleitungen von
Kapital und Arbeitskraft sind ebenso wie
Arbeitslosigkeit und Nichtausschöpfung
der wirtschaftlichen Wachstumsmöglich-
keiten eine Belastung des Lebensstandards.
Deshalb müssen im privatwirtschaftlichen
wie im öffentlichen Bereich die Investitio-
nen und strukturellen Erfordernisse der
Gesamtwirtschaft abgestimmt sein. Die in
konjunktureller und struktureller Hinsicht
notwendige Steuerung der privaten Inve-
stitionstätigkeit erfordert zusätzlich zu der
global wirkenden Kreditpolitik einzelwirt-
schaftliche, auf bestimmte Wirtschafts-
zweige oder auf regionale Bereiche gerich-
tete Maßnahmen. Diese differenzierte In-
vestitionssteuerung kann z. B. durch ge-
zielte steuerliche und kreditpolitische Mit-
tel oder durch Änderung der Abschrei-
bungsbedingungen erfolgen.

Als Grundlage für die Investitionslen-
kung sind laufend Bedarfs- und Nach-
fragevorausschätzungen für die einzelnen
Wirtschafts- und Industriezweige vorzu-
nehmen und zu veröffentlichen. Auf diese
Weise ist auch eine Beeinflussung der pri-
vatwirtschaftlichen Investitionstätigkeit in
der volkswirtschaftlichen Rahmenplanung
zu erreichen, ohne die letzte Entscheidung
über Art und Umfang der Investitionen
aus dem Bereich des einzelnen Unterneh-
mens herauszunehmen. 4. öffentliche und
freie Gemeinwirtschaft

Das Gemeineigentum in seinen ver-
schiedenen Formen hat in der modernen
Industriegesellschaft entscheidende Bedeu-
tung, besonders auch als Lenkungs- und
Steuerungsmittel der Wirtschaft. Die Ge-
werkschaften fordern die Erhaltung und
Ausweitung des öffentlichen Besitzes an
wirtschaftliche Unternehmen und seine
Weiterentwicklung zu einem sinnvollen
System öffentlicher und öffentlich gebun-
dener Unternehmen.

Die freie Gemeinwirtschaft ist Be-
standteil einer am Gemeinwohl ausgerich-
teten Wirtschaftsordnung. Ihr Bestand,
ihr Wirkungsbereich und ihre Stellung im
Wettbewerb  mit    erwerbswirtschaftlicher.
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Unternehmen dürfen nicht durch staatliche
Maßnahmen eingeschränkt oder behindert
werden.

Die wachsende Bedeutung der Atom-
industrie erfordert staatliches Eigentum an
allen Kernbrennstoffen und eine strenge
Kontrolle des Reaktorbaues im Hinblick
auf eine Koordinierung der gesamten Ener-
giepolitik sowie aus Gründen des Arbeits-
und Bevölkerungsschutzes.

5. Die Kontrolle wirtschaftlicher Macht
Zur Kontrolle der wirtschaftlichen

Macht in ihren vielfältigen Formen sind
— je nach Ausmaß und Bedeutung — ver-
schiedene Methoden anzuwenden. Ent-
scheidend ist, daß der Mißbrauch wirt-
schaftlicher Macht verhindert und eine so-
ziale Gestaltung der Wirtschaft gesichert
wird.

Insbesondere fordern die Gewerk-
schaften:
fortlaufende Erhebung über den Umfang
der Konzentrationsbewegung und ihre
Veröffentlichung,
die Beseitigung konzentrationsfördernder
Rechtsvorschriften (z. B. auch der entspre-
chenden Steuervorschriften),
die Mitbestimmung der Arbeitnehmer und
ihrer Gewerkschaften,
die   Demokratisierung   und   Neuordnung
der Unternehmensverfassung, die
Erweiterung der Publizität, die
wirkungsvolle Ausgestaltung der Mo-
nopol- und Kartellkontrolle, die
Mobilisierung  des  Wettbewerbs  u. a.
durch   öffentliche   und   gemeinwirtschaft-
liche Unternehmen,
den Ausbau des Systems öffentlich gebun-
dener Unternehmen,
die Überführung von Schlüsselindustrien
und anderen markt- und wirtschaftsbe-
herrschenden Unternehmen in Gemein-
eigentum.
6. Wirtschaftliche Mitbestimmung

Die paritätische Mitbestimmung der
Arbeitnehmer muß bei allen wirtschaft-
lichen, sozialen und personellen Entschei-
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dungen gesichert sein. Sie muß in privaten,
öffentlichen   und   gemeinwirtschaftlichen
Unternehmen gelten. Zu ihrer Sicherung

sind die betrieblichen Mitbestimmungs-
rechte auszubauen,

sind bei allen Großunternehmen — un-
abhängig von ihrer Rechtsform — Auf-
sichtsräte zu bilden, die paritätisch aus
Vertretern  der  Anteilseigner  und  der
Arbeitnehmer zusammengesetzt sind, ist in
die Vorstände und Geschäftsführungen
aller   Großunternehmen   mindestens  ein
Mitglied  zu berufen,  das nicht gegen die
Mehrheit der Stimmen der
Arbeitnehmervertreter    im   Aufsichtsrat
bestellt werden kann. Die
überbetriebliche    Mitbestimmung muß in
paritätisch  aus Arbeitnehmervertretern
und   Unternehmensvertretern   besetzten
Organen verwirklicht werden. 7. Planung
und Wettbewerb

Jede Volkswirtschaft bedarf im Rah-
men einer grundsätzlich am Wettbewerb
orientierten Ordnung der Planung.

Wettbewerb und Planung dienen der
Erreichung wirtschaftspolitischer Ziele.

Monopole und Kartelle führen zur Ein-
schränkung und Ausschaltung des Wettbe-
werbs in der Marktwirtschaft. Deshalb ist
das Wettbewerbsrecht wirksamer zu ge-
stalten. Die Kartellgesetzgebung muß auf
dem Verbotsprinzip aufbauen, die Preis-
bindung zweiter Hand ist zu verbieten.
Der Verbraucher muß in die Lage versetzt
werden, Qualität.und Preiswürdigkeit der
einzelnen Erzeugnisse nach objektiven Kri-
terien zu beurteilen.

Monopolistisch beherrschte oder durch-
setzte Märkte sind durch direkte öffent-
liche Intervention im Interesse der Ge-
samtheit zu regulieren. Dabei kommt den
gemeinwirtschaftlichen Unternehmungen
eine wesentliche Bedeutung zu.

Sozialpolitische Grundsätze I.
Grundrechte der Arbeit

Der soziale Rechtsstaat hat die Ver-
pflichtung, die Grundlagen für die Ver-
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wirklichung des Rechtes auf Arbeit zu
schaffen. Die Vollbeschäftigung und ihre
Erhaltung sind hierzu wesentliche Voraus-
setzungen. Die freie Wahl des Arbeitsplat-
zes, des Berufes und der Ausbildungsstätte
ist uneingeschränkt zu gewährleisten.

Die Arbeitnehmer und ihre Familien
sind, um ein menschenwürdiges Leben füh-
ren zu können, auf ein Arbeitseinkommen
angewiesen, das ausreicht, sie wirtschaft-
lich zu sichern und ihnen die Teilnahme
am kulturellen Leben zu ermöglichen.

Die Arbeitnehmer haben das Recht,
sich in Gewerkschaften zusammenzuschlie-
ßen. Die freie Betätigung der Gewerk-
schaften im Rahmen ihrer selbstbestimm-
ten Aufgaben ist uneinschränkbarer Be-
standteil der freiheitlichen demokratischen
Grundordnung.

Das Streikrecht der Gewerkschaften ist
unantastbar.

Die eigenverantwortliche Gestaltung
der Arbeitsbedingungen durch Abschluß
von Tarifverträgen ist allein Aufgabe der
Gewerkschaften sowie der Arbeitgeber und
ihrer Verbände. Jeder staatliche Eingriff
in die Tarifhoheit ist unzulässig. Das gilt
auch für jede Form eines Zwanges zur
Schlichtung.

Die tarifvertraglich vereinbarten
Löhne, Gehälter sowie sonstige Arbeitsbe-
dingungen, die zur Sicherung des Rechts-
anspruches auch alle betrieblichen Leistun-
gen an die Arbeitnehmer zu umfassen ha-
ben, gelten unabdingbar nur für die von
dem Tarifvertrag erfaßten Arbeitnehmer
und Arbeitgeber.

II. Arbeit, Betrieb und Verwaltung

Das Recht auf Mitbestimmung der Ar-
beiter, Angestellten und Beamten und ihrer
Vertretungen in Betrieben und Verwal-
tungen ist auszudehnen, wirksamer zu ge-
stalten und durch eine neue Rechtsgrund-
lage zu verbessern.

Die Stellung der Betriebs- und Perso-
nalratsmitglieder sowie der Jugendvertre-
ter   und   gewerkschaftlichen   Vertrauens-

leute ist rechtlich so zu sichern, daß ihnen
durch die Erfüllung ihrer Aufgaben keine
Nachteile entstehen.

Für die Mitglieder und Vertreter der
Gewerkschaften sind in Betrieben und Ver-
waltungen alle Voraussetzungen zu schaf-
fen, um die gewerkschaftliche Betätigung
zu sichern.

III. Arbeitsverhältnis

Die Persönlichkeit des Arbeitnehmers
und seine Menschenwürde sind auch am
Arbeitsplatz zu achten. Seine Arbeitskraft
darf nicht als Ware gewertet werden. Die
Arbeit des einzelnen ist auch eine persön-
liche Leistung für die Gesellschaft.

Mann und Frau müssen die gleichen Be-
schäftigungs- und Aufstiegsmöglichkeiten
haben.

Für gleichwertige Tätigkeit ist gleiches
Arbeitsentgelt ohne Unterschied des Alters
oder Geschlechts zu zahlen.

Ist der Arbeitnehmer durch höhere
Gewalt, aus anderen nicht in seiner Person
liegenden Gründen oder aus besonderen
persönlichen Gründen verhindert, seiner
Arbeit nachzugehen, so hat er Anspruch
auf Weiterzahlung seines Arbeitsentgelts.

Im Falle der Arbeitsunfähigkeit in-
folge Krankheit und bei Durchfuhrung
von Maßnahmen zur Erhaltung, zur Bes-
serung und zur Wiederherstellung der Ge-
sundheit haben alle Arbeitnehmer An-
spruch auf Fortzahlung des vollen Arbeits-
entgeltes für die Dauer von mindesten'
sechs Wochen.

Das Lehr- und Anlernverhältnis ist ein
Ausbildungsverhältnis mit überwiegend ar-
beitsrechtlichem Charakter. Die Vergü-
tung und sonstigen Bedingungen sind
tarifvertraglich zu vereinbaren.

Für besonders schutzbedürftige Arbeit-
nehmergruppen, bei denen die Vorausset-
zungen zur tarifvertraglichen Regelung der
Löhne, Gehälter und sonstigen Arbeitsbe-
dingungen fehlen, sind unter maßgeblicher
Beteiligung der Gewerkschaften Mindest-
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entgelte und sonstige Mindestarbeitsbedin-
gungen festzusetzen.

Die geltenden gesetzlichen Arbeitszeit-
regelungen sind zu vereinheitlichen, zu
verbessern und den tatsächlichen Verhält-
nissen, insbesondere den verkürzten Ar-
beitszeiten, anzupassen. Die Sonn- und
Feiertagsarbeit ist besonders aus ethischen
und familiären Gründen, die Schicht-,
Nacht- und Überstundenarbeit wegen
ihrer gesundheitsgefährdenden Auswirkun-
gen auf das unerläßliche Maß zu beschrän-
ken.

Durch Verlängerung des Jahresurlaubs
und seine materielle Sicherung durch ein
zusätzliches Urlaubsgeld ist eine ausrei-
chende Erholung der Arbeitnehmer zu er-
möglichen.

Der Kündigungsschutz und die Kündi-
gungsfristen müssen für alle Arbeitnehmer
den Arbeitsplatz, die soziale Stellung im
Betrieb und den erreichten Lebensstandard
weitgehend sichern. Älteren Arbeitneh-
mern, Behinderten und anderen gefähr-
deten Arbeitnehmergruppen ist ein beson-
derer Schutz zu gewähren.

Das Recht der abhängigen Arbeit ist
in  einem  sozial  fortschrittlichen  Arbeits
gesetzbuch zusammenzufassen.

IV. Beruf und Arbeit

Jeder soll die Möglichkeit erhalten,
sich entsprechend seiner Eignung und Nei-
gung für einen Beruf aus- und weiterzu-
bilden. Die berufliche Aus- und Weiter-
bildung ist fachlich und wirtschaftlich zu
sichern. Sie muß auch auf eine möglichst
hohe Anpassungsfähigkeit an veränderte
Arbeitsbedingungen abgestellt sein. Die Be-
rufsausbildung ist auf einer einheitlichen
gesetzlichen Grundlage zu regeln, wobei
die Mitbestimmung der Gewerkschaften
bei der Gestaltung, Durchführung und
Überwachung einer zeitgemäßen Berufs-
ausbildung zu sichern ist. Zu einer freige-
wählten Berufsausbildung müssen jedem
die gleichen Möglichkeiten offenstehen. So-
ziale Ungleichheiten sind durch geeignete
Maßnahmen zu überbrücken. Das System
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der Berufsbildungsbeihilfen ist auszubauen
und grundlegend zu vereinheitlichen.

Jeder hat Anspruch auf eine kostenfreie,
individuelle und unparteiische Berufs-
und Arbeitsberatung sowie Arbeitsvermitt-
lung. Bei der Beratung und Vermittlung
sind die Neigungen und Fähigkeiten des
Ratsuchenden zu berücksichtigen. Er ist
über die sozialen und wirtschaftlichen
Möglichkeiten der gewählten Tätigkeit zu
unterrichten.

Die Inanspruchnahme der Berufsbera-
tung, Arbeitsberatung und Arbeitsvermitt-
lung ist freiwillig. Zwangs- und Erfas-
sungsmaßnahmen sind hiermit unverein-
bar.

Soweit bei Rationalisierung und Auto-
mation Arbeitsplätze gefährdet werden,
haben die Betriebe und Verwaltungen bei
ihren Planungen im Einvernehmen mit den
Arbeitnehmervertretungen entsprechende
Anpassungsmaßnahmen vorzusehen, die
aufeinander abzustimmen und zu kontrol-
lieren sind. Die Betriebe und Verwaltun-
gen, die solche Rationalisierungsmaßnah-
men durchführen, sind an der Finanzie-
rung der Anpassungshilfen sowie an der
Schaffung neuer Arbeitsplätze zu beteili-
gen.

Die Vorteile einer betrieblichen Ratio-
nalisierung müssen allen Arbeitnehmern
zugute kommen. Bei den Anpassungsmaß-
nahmen sind die Arbeitnehmer vor finan-
ziellen und sozialen Nachteilen zu schüt-
zen.

V. Schutz am Arbeitsplatz

Die Gestaltung des Arbeitsplatzes ist
der natürlichen Leistungsfähigkeit der Ar-
beitnehmer anzupassen. Zum Schutz der
Arbeitnehmer vor Unfall- und Gesund-
heitsgefahren ist die Arbeitssicherheit in
den Betrieben technisch, organisatorisch
und personell auszubauen. Diese Maßnah-
men sind durch einen betrieblichen Ge-
sundheitsschutz zu ergänzen. Die Arbeit-
geber sind als Verantwortliche für die Ar-
beitssicherheit gesetzlich zu verpflichten,
entsprechende Maßnahmen durchzuführen.
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Das Arbeitsschutzrecht muß einheitlich
und übersichtlich gestaltet und den Erfor-
dernissen der technisierten Arbeitswelt an-
gepaßt werden. Die Durchführung der Ar-
beitssicherheitsmaßnahmen in den Betrie-
ben und Verwaltungen ist durch staatliche
Einrichtungen und durch die gesetzliche
Unfallversicherung zu unterstützen und zu
überwachen. Die Gewerbeaufsicht hat
nach den Erkenntnissen und Grundsätzen
der technischen Entwicklung tätig zu wer-
den. Alle für den Arbeitsschutz zuständi-
gen Stellen sind unter maßgeblicher Betei-
ligung der Gewerkschaften zusammenzu-
fassen.

Forschung und Lehre im Bereich der
Arbeitssicherheit und der Arbeitsmedizin
sind verstärkt zu fördern. Die wissen-
schaftlichen Ergebnisse sind der betrieb-
lichen Praxis nutzbar zu machen und in
der Gesetzgebung zu berücksichtigen.

Jugendliche Arbeitnehmer müssen
durch besondere Regelungen vor Gesund-
heitsgefahren geschützt werden. Diese Re-
gelungen müssen Bestimmungen über aus-
reichende Freizeit enthalten.

Besondere Regelungen sind für den Ar-
beitsschutz weiblicher Arbeitnehmer erfor-
derlich.

VI. Gesundheitssicherung

Der öffentliche Gesundheitsdienst hat
allgemeine Maßnahmen zum Schutz der
Gesundheit der Bevölkerung durchzufüh-
ren. Dazu gehören insbesondere: die wis-
senschaftliche Erforschung von Ursachen
verbreiteter Krankheiten und deren Be-
kämpfung, öffentliche Beratungsstellen,
Maßnahmen zur Erhaltung der Volksge-
sundheit, zum Beispiel durch Schutz-
impfungen, Reinhaltung des Wassers und
der Luft, Beseitigung von gesundheitsschä-
digenden Einwirkungen von Lärm und
Strahlen und Sicherstellung der Versor-
gung der Bevölkerung mit einwandfreien
Lebensmitteln.

Zur Sicherung der Gesundheit der Be-
völkerung haben der öffentliche Gesund-

heitsdienst, die Träger der Sozialversiche-
rung, die Gewerbeaufsicht und die ande-
ren Sozialleistungsträger planmäßig zu-
sammenzuarbeiten. Gesunde Wohnverhält-
nisse sowie ausreichende Sport-, Freizeit-
und Erholungsstätten sind eine entschei-
dende Grundlage für die Gesundheit der
Arbeitnehmer und ihrer Familien und' für
die Erhaltung ihrer Arbeitskraft.

Die medizinisch-wissenschaftliche For-
schung ist mit allen Mitteln durch den
Bund und die Länder zu unterstützen und
zu fördern. Kinder und Jugendliche sind
durch den öffentlichen Gesundheitsdienst
regelmäßig ärztlich und zahnärztlich zu
untersuchen. Die Bevölkerung ist. ständig
über eine gesunde Lebensführung aufzu-
klären. Der Schutz von Mutter und Kind
erfordert weitergehende Maßnahmen, die
eine gesundheitliche Betreuung gewähr-
leisten.

Zur Erhaltung der Volksgesundheit ist
eine dem Fortschritt der medizinischen
Wissenschaft und den Bedürfnissen des
Kranken angepaßte Neugestaltung des
Krankenhauswesens notwendig. Bund,
Länder und Gemeinden haben zusammen-
zuarbeiten, um nach einem einheitlichen
Plan Krankenhäuser im notwendigen Um-
fang zu errichten, auszubauen und zu
unterhalten.

Die Arbeitnehmer und ihre Familien
haben einen Anspruch darauf, daß ihnen
alle gesicherten Ergebnisse und erprobten
Mittel der medizinischen Forschung zugute
kommen. Eine umfassende ärztliche Hilfe
für alle Arbeitnehmer und ihre Familien
ist insbesondere durch die Krankenver-
sicherung zu gewährleisten. Die ärztliche
Hilfe hat sich auch auf die Gesundheits-
vorsorge und Gesundheitsaufklärung zu
erstrecken.

Jeder hat ein Recht auf alle Mittel
und Leistungen, die der Erhaltung und
Herstellung seiner Gesundheit und Lei-
stungsfähigkeit dienen. Der Behinderte ist
durch umfassende medizinische und beruf-
liche Maßnahmen zu befähigen, am beruf-
lichen und gesellschaftlichen Leben gleich-
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berechtigt teilzunehmen. Diese Rehabilita-
tionsmaßnahmen dürfen nicht von Art,
Ursache und Umfang der Behinderung ab-
hängig gemacht werden. Die einzelnen
Leistungsträger haben ihre Maßnahmen
und Einrichtungen zur Rehabilitation mit-
einander abzustimmen und g-emeinsame
Einrichtungen zu schaffen. Hierzu sind
neue gesetzliche Grundlagen erforderlich.

VII. Sozialer Wohnungsbau und
Mieterschutz

Jeder Mensch hat ein Recht auf Woh-
nung. Der Staat hat die Pflicht, dieses
Recht für jeden zu sichern. Die Woh-
nungspolitik von Bund, Ländern und Ge-
meinden muß dem Grundsatz sozialer Ge-
rechtigkeit entsprechen.. Eine Wohnungs-
wirtschaft nach rein marktwirtschaftlichen
Gesichtspunkten wird dieser Forderung
nicht gerecht.

Die Deckung des Wohnungsbedarfs für
die Bevölkerungskreise mit geringem Ein-
kommen zu tragbaren Mieten muß bei der
Durchführung von Wohnungsbauprogram-
men Vorrang erhalten. Die erforderlichen
gesetzgeberischen Voraussetzungen sind zu
schaffen.

VIII. Soziale Sicherung

Um die Arbeitnehmer und ihre Fami-
lien gegen die Folgen der verschiedenen
Lebensrisiken, wie Krankheit, Unfall, Ar-
beitslosigkeit, Berufs- und Erwerbsunfähig-
keit, zu schützen und sie im Alter zu
sichern, ist ein umfassendes System der
Sozialen Ordnung zu schaffen.

Die Soziale Sicherung wird vor allem
durch die Träger der Sozialversicherung
sowie durch kommunale und unmittelbare
staatliche Einrichtungen durchgeführt. Die
Sozialversicherung ist solidarische Selbst-
hilfe und Schutzeinrichtung der Arbeit-
nehmer und ihrer Familien.

Die Organisation" der Träger der ge-
gliederten Sozialversicherung und anderer
sozialer Einrichtungen ist so zu gestalten,
daß sie ihre Aufgaben wirkungsvoll erfül-
len. Unter Beachtung dieses Zieles ist der
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organisatorische Auf- und Ausbau der So-
zialen Sicherung planmäßig weiterzuent-
wickeln. Im Mittelpunkt aller Maßnah-
men haben die Interessen der Leistungs-
berechtigten zu stehen.

Die ärztliche Begutachtung im Rahmen
der Sozialen Sicherung erfolgt durch einen
unabhängigen Sozialärztlichen Dienst. Die
ärztlichen Gutachten sind für alle Sozial-
leistungsträger verbindlich. Der Sozial-
ärztliche Dienst ist als Gemeinschaftsein-
richtung aller Sozialleistungsträger zu er-
richten und überschaubar zu gliedern. Die
Verwaltung des Sozialärztlichen Dienstes
erfolgt durch Selbstverwaltungsorgane.

Die Benachteiligung einzelner Gruppen
in der Sozialen Sicherung ist zu beseitigen.

Auf alle Leistungen der Sozialen Siche-
rung besteht ein Rechtsanspruch.

IX. Geldleistungen der Sozialen Sicherung

Durch die Einrichtungen der Sozialen
Sicherung sind den Arbeitnehmern und
ihren Familien als Ersatz für das ausfal-
lende Arbeitseinkommen ausreichende
Geldleistungen zu gewähren, die es dem
einzelnen ermöglichen, seinen erreichten
Lebensstandard aufrechtzuerhalten. Die
Leistungen sind ständig den Veränderun-
gen der Arbeitseinkommen der Arbeitneh-
mer anzupassen.

Im   Falle   der  unfreiwilligen  Arbeits-
losigkeit ist eine wirtschaftliche Sicherung
durch die gesetzliche Arbeitslosenversiche- '
rung zu gewähren.

Die wirtschaftliche Sicherung der ar-
beitsunfähig Kranken hat nach Ablauf der
Lohn- und Gehaltsfortzahlung durch die
Krankenversicherung zu erfolgen.

Jedem Arbeitnehmer ist bei Berufsun-
fähigkeit oder Erwerbsunfähigkeit und bei
Erreichung einer bestimmten Altersgrenze
— die gegenwärtige ist herabzusetzen —
durch die gesetzliche Rentenversicherung
eine Rentenleistung zu gewähren, die sei-
nen erreichten Lebensstandard sichert. Für
weibliche Arbeitnehmer, für Arbeitnehmer
in besonders gefährdeten Berufen und für
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Arbeitnehmer, die aus Altersgründen kei-
nen angemessenen Arbeitsplatz mehr er-
halten, ist die Rente durch Festsetzung
einer besonderen Altersgrenze vorzeitig zu
gewähren. Die Renten haben sich aus einer
Grundsicherung und einer individuellen
Beitragsrente zusammenzusetzen.

Die wirtschaftliche Sicherung der Un-
fallgeschädigten und deren Hinterbliebe-
nen ist als Leistung der gesetzlichen Un-
fallversicherung so zu bemessen, daß sie
einen gerechten Schadensersatz darstellt.

Die wirtschaftliche Sicherung während
der Durchführung von Rehabilitations-
maßnahmen hat ohne zeitliche Begrenzung
durch die Träger der Sozialen Sicherung
zu erfolgen. Im Rahmen der beruflichen
Wiedereingliederung sind dem Behinderten
für eine längere Übergangszeit erforder-
lichenfalls ein Lohn- und Gehaltsausgleich
und sonstige soziale Leistungen zu gewäh-
ren, die die Wiedereingliederung erleich-
tern.

Der Schutz von Mutter und Kind er-
fordert Maßnahmen, die eine wirtschaft-
liche Sicherung gewährleisten. Vor und
nach der Niederkunft besteht Anspruch
auf ausreichende Freistellung von der Ar-
beit unter Weitergewährung des Arbeits-
entgeltes.

Die Gesellschaft ist verpflichtet, sich
an den Aufwendungen der Familien oder
Sorgeberechtigten für deren Kinder zu be-
teiligen. Für jedes Kind ist unabhängig
vom Einkommen ein ausreichendes Kin-
dergeld zu gewähren.

X.  Finanzierung der Sozialen Sicherung

Die Finanzierung der Sozialen Siche-
rung hat nach den Grundsätzen eines
sozialen Rechtsstaates zu erfolgen. Für die
Durchführung von Fremdaufgaben aus
anderen sozialen Bereichen ist dem durch-
führenden Träger in jedem Fall voller Ko-
stenersatz zu gewähren.

Die Aufwendungen für Berufsberatung,
Arbeitsberatung und Arbeitsvermittlung
sind aus Staatsmitteln zu finanzieren. Die

Mittel für die wirtschaftliche Sicherung
der Arbeitnehmer bei Arbeitslosigkeit ein-
schließlich der notwendigen Rücklagen
haben die Betriebe und Verwaltungen im
Umlageverfahren aufzubringen. Bei Mas-
senarbeitslosigkeit hat der Staat die erfor-
derlichen Mittel zur Verfügung zu stellen.

Die Berufsausbildungsbeihilfen sind aus
Staatsmitteln zu finanzieren.

Die Ausgaben der sozialen Kranken-
versicherung sind durch Beiträge der Ar-
beitnehmer und der Betriebe bzw. Verwal-
tungen zu finanzieren. Die Aufwendungen
für die Gesundheitsvorsorge und Gesund-
heitsaufklärung sind vom Staat den Trä-
gern der Krankenversicherung zu erstatten.

In der gesetzlichen Rentenversicherung
hat, der Staat die Aufwendungen für,die
Grundrenten zu übernehmen. Die indivi-
duelle Beitragsrente ist aus Beiträgen der
Arbeitnehmer und der Betriebe bzw. Ver-
waltungen zu finanzieren. Zur Finanzie-
rung einer ausreichenden Beitragsrente in
der knappschaftlichen Versicherung hat
der Staat Zuschüsse zu gewähren.

Die für Leistungen der gesetzlichen Un-
fallversicherung erforderlichen Deckungs-
mittel sind durch Beiträge der Betriebe
bzw. Verwaltungen im Umlageverfahren
aufzubringen. Die Mittel für die Gewäh-
rung der Mutterschaftshilfe und des Kinder-
geldes sind vom Staat aufzubringen.

Für alle Leistungen der Sozialen Ver-
sicherung, die nicht voll aus Staatsmitteln
finanziert werden, hat der Staat die Aus-
fallgarantie zu übernehmen.

XI. Soziale Selbstverwaltung

Die Arbeitnehmer verwalten die Ein-
richtungen der Sozialversicherungen und
andere entsprechende Einrichtungen der
Sozialen Sicherung selbst.

Das Recht der Arbeitnehmer in der
gesetzlichen Kranken-, Renten- und Ar-
beitslosenversicherung, ihre Angelegenhei-
ten in alleiniger Zuständigkeit zu regeln,
ist unabdingbar. Der Grundsatz uneinge-
schränkter und alleiniger Selbstverwaltung
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durch die Arbeitnehmer gilt unteilbar so-
wohl für die Zusammensetzung der Or-
gane als auch für ihre Aufgaben und den
Umfang ihrer Befugnisse. In der gesetz-
lichen Unfallversicherung werden die Or-
gane der Selbstverwaltung von Arbeit-
nehmern und Arbeitgebern paritätisch be-
setzt. Dem Recht auf Selbstverwaltung ge-
bührt Vorrang vor staatlicher Bevormun-
dung.

Die Gewerkschaften, als die für die
Vertretung von Arbeitnehmerinteressen
maßgeblichen Organisationen, sind allein
berechtigt, geeignete Vertreter der Arbeit-
nehmer für die Selbstverwaltungsorgane
zu benennen.

XII. Arbeits-, Sozial- und
Verwaltungsgerichtsbarkeit

Die Verwirklichung des sozialen
Rechtsstaates erfordert eine selbständige
Arbeits-, Sozial- und Verwaltungsgerichts-
barkeit. Die Arbeits- und Sozialgerichte
sind der Verwaltung und Dienstaufsicht
der Arbeits- und Sozialminister, die Ver-
waltungsgerichte der Verwaltung und
Dienstaufsicht der Innenminister zu unter-
stellen. Durch die Rechtsprechung sind die
Grundsätze der Sozialstaatlichkeit zu wah-
ren und das Arbeits-, Sozial- und Dienst-
recht fortzuentwickeln. An der Rechtspre-
chung sind die Arbeitnehmer ehrenamtlich
zu beteiligen. Als hauptamtliche Richter in
der Arbeits- und Sozialgerichtsbarkeit sind
auch solche Arbeitnehmer zu berufen, die
besondere Kenntnisse und Erfahrungen im
Arbeitsleben und auf sozialem Gebiet
haben.

XIII. Internationale Sozialpolitik

Die Lebens- und Arbeitsbedingungen
der Arbeitnehmer in aller Welt sind zu
verbessern. Dieses Ziel ist durch Maßnah-
men anzustreben, die einen ständigen
Fortschritt begünstigen und dabei auch auf
eine Verminderung der Unterschiede in
und zwischen den einzelnen Staaten hin-
wirken.

Die Zunahme der zwischenstaatlichen
Wanderung erfordert dringend, inländische
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und ausländische Arbeitnehmer im Sozial-
und Arbeitsrecht gleichzustellen.

Der Zusammenschluß von Staaten zu
übernationalen Gemeinschaften sowie die
internationalen Einrichtungen der Sozialen
Sicherung, wie die Internationale Arbeits-
organisation, haben die soziale Entwick-
lung zu fördern.

Die Gewerkschaften sind an der Arbeit
internationaler Einrichtungen mit sozial-
politischer Zielsetzung unmittelbar und
gleichberechtigt zu beteiligen.

Kulturpolitische Grundsätze

I. Gewerkschaften und Kulturpolitik

Gewerkschaftliche Kulturpolitik will
alle geistigen und sittlichen Kräfte unserer
Gesellschaft fördern, die demokratisches
Bewußtsein und Gemeinsinn zu bilden ver-
mögen und die Verwirklichung des sozia-
len Gedankens in der Demokratie verbür-
gen.

Mit ihrem kulturpolitischen Auftrag
erfüllen die Gewerkschaften die Forderung
unserer Zeit. Die gesellschaftlichen Auf-
gaben, die aus den Erkenntnissen der Wis-
senschaften und der Anwendung ihrer Er-
gebnisse erwachsen, sind nur durch eine
intensive soziale Kulturpolitik zu bewäl-
tigen. Unsere Gesellschaft bedarf zu ihrem
Bestehen und ihrer gedeihlichen Entwick-
lung einer besseren Bildung für alle.

Die freie, vielfältig gegliederte Ord-
nung unserer demokratischen Gesellschaft
verbietet jeden Monopolanspruch, die
Kulturpolitik zu gestalten.

II. Kulturpolitik in Bund, Ländern
und Gemeinden

Für die meisten kulturpolitischen Auf-
gaben sind in der Bundesrepublik die Län-
der zuständig. Die gesetzgeberische Zu-
ständigkeit der Länder in kulturpolitischen
Angelegenheiten darf jedoch nicht zu Pro-
vinzialismus führen und eine vernünftige
Planung und Investition gefährden. Ange-
sichts der großen Aufgaben, vor denen die
Kulturpolitik  der freien Welt  steht,  der
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Bedürfnisse der Entwicklungsländer, im
Hinblick auf die fortschreitende euro-
päische Integration und die großen in der
Bundesrepublik zu lösenden Probleme sind
die Bundesländer verpflichtet, stärker "als
bisher ihre Kulturpolitik zu koordinieren.

In kulturpolitischen Angelegenheiten
des Bundes, zum Beispiel in der Förde-
rung der wissenschaftlichen Forschung und
in der auswärtigen Kulturpolitik, müssen
Bund und Länder aufs engste zusammen-
arbeiten. Wo es erforderlich ist, insbeson-
dere wo sich Notstände zeigen, wie auf
vielen Gebieten des Schulwesens, haben
Bund und Länder — unbeschadet der Zu-
ständigkeit — gegenseitig Finanzhilfe zu
leisten.

Die Gemeinden haben bedeutende und
vielfältige kulturelle Aufgaben zu lösen.
Sie müssen durch entsprechende Etatgestal-
tung die erforderlichen Mittel sicherstellen.
Reichen diese Mittel nicht aus, ist staat-
liche Hilfe zu leisten. Die Kulturausgaben
der Gemeinden sind den gestiegenen und
veränderten Kulturbedürfnissen anzupas-
sen. Dabei sind jene Einrichtungen beson-
ders zu fördern, die dem Bedürfnis der
großen Mehrheit der Bürger dienen.

Die ländliche Bevölkerung hat den
gleichen Anspruch auf kulturelle Förde-
rung wie die städtische. Sie muß in glei-
cher Weise am kulturellen Leben teilhaben.

Die Gewerkschaften und andere nicht-
staatliche Einrichtungen können Bund,
Länder und Gemeinden bei der Lösung der
vielfältigen kulturpolitischen Aufgaben
sinnvoll unterstützen.

III. Bildung und Erziehung

Unser Bildungs- und Erziehungswesen
genügt weder den gegenwärtigen noch den
zukünftigen Anforderungen.

Seine Neuordnung ist deshalb eine vor-
dringliche Aufgabe. Diese Neuordnung
muß den geistigen, sozialen, technischen
und wirtschaftlichen Erfordernissen unse-
rer Zeit entsprechen. Sie muß den Anfor-
derungen  einer  Generation   genügen,   die

die Probleme einer sich rasch wandelnden
Welt zu meistern hat. Am Vorrang des
öffentlichen Schulwesens gegenüber dem
Privatschulwesen ist festzuhalten.

Durch eine geeignete Reform des Prü-
fungs- und Berechtigungswesens ist den
Bildungserfordernissen der dynamischen
Industriegesellschaft Rechnung zu tragen.

1.  Die Schule

Die Schule hat die Aufgabe, zur Per-
sönlichkeitsbildung des Menschen beizutra-
gen. Sie hat das Verständnis für soziale
Rechte und für die Pflichten gegenüber
der Gesellschaft zu wecken und zu för-
dern.

Jedem Kind müssen die seinen Anla-
gen und Befähigungen entsprechenden Bil-
dungs- und Ausbildungsmöglichkeiten
offenstehen, und zwar unabhängig von der
sozialen Stellung und der wirtschaftlichen
Lage der Eltern. Die volle Schulpflicht ist
auf mindestens zehn Schuljahre auszudeh-
nen. Für alle Schulen ist Lernmittel- und
Schulgeldfreiheit zu gewähren. Angemes-
sene Erziehungs- und Studienbeihilfen sind
bereitzustellen.

Das gesamte Schulwesen ist zu einer
organischen Einheit zu entwickeln und in
allen seinen Teilen gleichmäßig zu fördern.
Deshalb sind die Volks- und Berufsschulen
weitaus stärker zu fördern als bisher.

Bei der Reform unseres Erziehungs-
und Bildungswesens ist der Übergang von
einem Schulzweig zum anderen zu erleich-
tern, keiner darf in eine Sackgasse führen.
Die Schüler müssen in allen Schulen an das
politische und soziale Leben herangeführt
und damit zu verantwortlich handelnden
Staats- und Wirtschaftsbürgern erzogen
werden.

Auf dem Lande sind überall vollaus-
gebaute Schulen zu schaffen.

Die Zahl der Schüler je Klasse ist auf
ein pädagogisch vertretbares Maß herab-
zusetzen. Der Nachwuchs an qualifizierten
Lehrern ist zu sichern, u. a. dadurch, daß
der Staat durch eine entsprechende Besol-
dungspolitik   und   günstige   Arbeitsbedin-
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gungen den notwendigen Anreiz gibt, Leh-
rer zu werden.

Das Studium für alle Lehrämter er-
folgt an wissenschaftlichen und künstleri-
schen Hochschulen.

2. Das berufliche Bildungswesen

Berufliche Bildung ist eine öffentliche
Aufgabe. Sie erfolgt im berufsbildenden
Schulwesen und in der betrieblichen Aus-
und Weiterbildung. Zur Erfüllung des
Bildungsauftrages des berufsbildenden
Schulwesens ist erforderlich: die
wöchentliche Stundenzahl der Schüler an
den Berufsschulen wesentlich zu erhöhen,
eine  genügende  Zahl  qualifizierter Lehr-
kräfte,
die Schulen entsprechend der technischen
Entwicklung auszustatten.

Das Fachschulwesen ist auszubauen
und aus seiner bisherigen fachlichen Enge
herauszuführen. An den Fachschulen müs-
sen politische und soziale Bildung zu
Pflichtfächern werden. Die berufliche Bil-
dung ist in enger Zusammenarbeit zwi-
schen den berufsbildenden Schulen und
den Ausbildungsstätten durchzuführen.
Alle Ausbildungsstätten sind personell und
in der technischen Ausstattung so einzu-
richten, daß umfassende berufliche Kennt-
nisse und Fertigkeiten auf der Grundlage
staatlich anerkannter Berufsbilder und
Ausbildungspläne nach berufspädagogi-
schen Grundsätzen vermittelt werden kön-
nen.

Die berufspädagogische und fachliche
Befähigung der betrieblichen Ausbildungs-
kräfte ist durch Maßnahmen und Einrich-
tungen für deren. Ausbildung und Weiter-
bildung, zum Beispiel zentrale Ausbil-
dungsstätten, zu garantieren.

Die Berufe unterliegen einem raschen
Wandel. Das bedingt eine ständige Anpas-
sung der Ausbildungsinhalte an jeweils
neue Anforderungen. Die Ausbildungs-
methoden sind nach arbeitspädagogischen
Grundsätzen weiterzuentwickeln. Den Ar-
beitnehmern ist die Möglichkeit zu geben,

sich bei veränderten wirtschaftlichen und
technischen Bedingungen beruflich um-
schulen zu können.

Jeder Arbeitnehmer muß die Chance
haben, durch den Besuch bestehender und
neu zu schaffender Bildungseinrichtungen
in Führungspositionen der Wirtschaft und
Verwaltung aufzusteigen.

Der berufsbezogene Bildungsweg
— auch zweiter Bildungsweg genannt —
muß ausgebaut werden. Die Berufsbildung
ist als Grundlage der Weiterbildung bis zur
Hochschulreife anzuerkennen.

3. Die Jugend

Eine demokratische und fortschritt-
liche Gesellschaft hat.der Jugend wirk-
same erzieherische, ideelle und materielle
Hilfe zu gewähren, die sie zur Übernahme
sozialer Verantwortung befähigt. Sie ist
verpflichtet, der Jugend den Raum in eige-
ner Verantwortung zu geben, der ihr die
demokratische Mitarbeit ermöglicht. Die
Unterstützung der Jugend muß alle Be-
reiche des gesellschaftlichen Lebens um-
fassen.

4. Die Erwachsenenbildung
Wesentliche Bildungsinhalte sind in

ihrem vollen Sinngehalt erst dem Erwach-
senen zugänglich. Dem Erwachsenen muß
daher die Möglichkeit zur ständigen Wei-
terbildung gegeben sein. Die Erwachsenen-
bildung hat Anspruch darauf, als eigen-
ständige Bildungseinrichtung bei sinnvoller
Einordnung in das gesamte öffentliche Er-
ziehungs- und Bildungswesen anerkannt zu
werden. Hierbei ist zu gewährleisten, daß
sie stets in lebendige Wechselbeziehung zu
allen Einrichtungen der Schule und Ju-
gendbildung — Hochschulstufen einge-
schlossen — steht.

Die Erwachsenenbildung ist ein wichti-
ger Beitrag zur Erziehung demokratisch
denkender und handelnder Menschen. Zu
den Hauptaufgaben der Erwachsenenbil-
dung gehören deshalb: die politische und
gesellschaftliche Bildung,
die Förderung der internationalen. Verstän-
digung,
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die Vertiefung der Allgemeinbildung,
die berufliche Weiterbildung.

Staat und Gemeinden haben die
Pflicht, die Erwachsenenbildung zu för-
dern und darüber hinaus geeignete Ein-
richtungen zur Verstärkung dieser gesell-
schaftlichen Bildungsarbeit zur Verfügung
zu stellen, die so auszustatten sind, daß sie
den stets wachsenden Ansprüchen gerecht
werden.

An den Universitäten sind Lehrstühle
und Institute für Erwachsenenbildung ein-
zurichten. Fragen der Erwachsenenbildung
sind als Lehrgegenstand in die Aus- und
Fortbildung aller Lehrer einzubauen.

Durch geeignete gesetzgeberische Maß-
nahmen ist sicherzustellen, daß die Arbeit-
geber den Berufstätigen bezahlten Bil-
dungsurlaub und Ausbildungsbeihilfen für
den Besuch von Kursen der Erwachsenen-
bildung gewähren.

IV. Wissenschaft und Forschung

Forschung und Lehre müssen frei und
unabhängig sein. Die Forschungsergebnisse
dürfen nur zum Wohle der Menschheit und
für friedliche Zwecke ausgewertet werden.
Die Öffentlichkeit ist über Forschungser-
gebnisse und ihre Auswirkungen zu unter-
richten. Wissenschaft und Forschung kön-
nen nur dann ihrer Bedeutung und den
ihnen gestellten Anforderungen gerecht
werden, wenn Staat und Gesellschaft er-
heblich mehr finanzielle Mittel für die
Wissenschaftsförderung aufwenden, als das
bisher geschehen ist. Diese nachhaltige För-
derung bedarf der sorgfältigen und über
die Bundesländergrenzen hinausgehenden
Planung.

Die Hochschule ist sowohl Stätte wis-
senschaftlicher Forschung und Lehre als
auch in zunehmendem Maße beruflicher
Ausbildung. Sie ist ein Bestandteil der Ge-
sellschaft, in der sie kein isoliertes Dasein
führen darf. Durch eine umfassende Re-
form müssen die Hochschulen so sinnvoll
neugestaltet werden, daß eine enge Zu-
sammenarbeit mit anderen Einrichtungen
der Gesellschaft gewährleistet wird.

Die bestehenden Hochschulen sind aus-
zubauen, neue sind entsprechend den ge-
sellschaftlichen Erfordernissen zu errich-
ten. Deshalb ist auch die Vermehrung der
Lehrstühle, der Dozentenstellen und die
Einstellung weiterer wissenschaftlicher
Hilfskräfte erforderlich. Unabhängige
Forschungsinstitute sollen die Unterlagen
zur wissenschaftlichen Vorbereitung lang-
fristiger Kulturpolitik erarbeiten. Allen
zum Studium Befähigten ist der Zugang
zur Hochschule zu eröffnen. Außer den
herkömmlichen müssen deshalb auch
andere Bildungswege stärker als bisher
ausgebaut und durch eine gesetzlich gere-
gelte Ausbildungsförderung die unter-
schiedlichen Ausgangschancen ausgeglichen
werden. Der Anteil von Studierenden aus
Arbeitnehmerfamilien muß durch geeig-
nete und gezielte Förderungsmaßnahmen
vergrößert werden.

Die Studierenden sollen so gefördert
werden, daß sie ihrem Studium ohne ma-
terielle Not nachgehen können. Die stu-
dentische Selbstverwaltung ist wesentlich
zu erweitern.

An Universitäten und Hochschulen
sind Lehrstühle für politische Wissenschaf-
ten und politische Bildung, für Indüstrie-
soziologie, Arbeits- und Sozialrecht sowie
für Arbeitsmedizin' einzurichten. Außer-
dem sind Zentren zu schaffen, die insbe-
sondere der Forschung auf den Gebieten
der vergleichenden Pädagogik, der Bil-
dungsökonomie, der Bildungssoziologie,
der Bildungsstatistik sowie der Untersu-
chung des Lehrens und Lernens dienen.

 In den Hochschul- und Wissenschafts-
gremien, in denen gesellschaftliche Grup-
pen durch ihre Verbände vertreten sind,
müssen die Arbeitnehmer durch ihre Ge-
werkschaften beteiligt sein.

V. Kunst

Die menschliche Gesellschaft bedarf
der Kunst zu ihrer kulturellen Existenz
und Entwicklung. Dies gilt mit besonderer
Dringlichkeit für die Industriegesellschaft
unserer Zeit, die sonst im Technischen gei-
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stig erstarren und  im Materiellen verfla-
chen würde.

Kunst muß frei sein. Sie darf nicht
einer    Minderheit    vorbehalten    bleiben.

Dem sozialen Auftrag der Gewerk-
schaften entspricht die Forderung, künst-
lerische Werke aus Vergangenheit und
Gegenwart   allen   zugänglich   zu   machen.

Gesellschaft und Staat sind verpflich-
tet, die Künste ideell und materiell zu
fördern. Die Einrichtungen der Kunst-
pflege, wie Akademien, Museen, Theater
und Orchester, sind ein traditionell be-
gründeter, wertvoller Kulturbesitz unseres
Volkes. Sie müssen erhalten und ausgebaut
werden.

Die in Film, Hörfunk und Fernsehen
liegenden künstlerischen Möglichkeiten
sind zu nutzen und zu fördern, da sie
weiten Kreisen des Volkes Kunst vermit-
teln können.

Alle Bemühungen sind zu unterstützen,
Filme und Sendungen künstlerisch zu qua-
lifizieren und das Publikum anspruchs-
voller und kritischer zu machen.

Künstlerisch und pädagogisch wert-
volle Filme und Sendungen sind zu för-
dern.

VI. Presse, Hörfunk und Fernsehen

Im freiheitlichen demokratischen Staat
tragen Presse, Funk und Fernsehen in ent-
scheidendem Maße zur Meinungsbildung
bei. Sie haben eine wichtige gesellschaft-
liche und politische Kontrollfunktion aus-
zuüben und das soziale und rechtsstaat-
liche Denken zu festigen und zu vertiefen.

Die Pressefreiheit ist unabdingbar. Ihr
entspricht die Forderung, daß sich die
Presse bedingungslos für die freiheitliche
demokratische Grundordnung einsetzt.
Eine Zensur findet nicht statt.

Freiheit und Unabhängigkeit der Presse
dürfen nicht durch Konzern- und Mono-
polbildung gefährdet werden.

Jeder Staatsbürger hat ein Anrecht
darauf, daß er wahrheitsgemäß und um-

fassend informiert wird. Die Presse ist
deshalb verpflichtet, eine sachliche Be-
richterstattung und Nachrichtenwieder-
gabe zu gewährleisten. Nachrichten und
Kommentare sind klar voneinander abzu-
grenzen. Über den Anzeigenteil darf kein
Einfluß auf die redaktionelle Gestaltung
der Presse ausgeübt werden.

Die Presse bedarf wegen ihrer öffent-
lichen Funktionen eines besonderen gesetz-
lichen Schutzes und eines einheitlichen
Presserechtes.

Die Informationsfreiheit der Presse
sowie die Unabhängigkeit der Journalisten
und ihre Meinungsfreiheit sind zu gewähr-
leisten.

Die Einrichtungen von Hörfunk und
Fernsehen sind in der Bundesrepublik
Anstalten öffentlichen Rechts. Diese Form
ihrer Organisation ist beizubehalten,
weil sie die Gefahr des Mißbrauches min-
dert und den Anstalten größtmögliche
Freiheit bietet. Die Verfügung über sie
darf nicht in die Hände privater Inter-
essenten gelegt werden. Die Unabhängig-
keit der Rundfunk- und Fernsehanstalten
ist unantastbar. Weder dem Staat noch
einer gesellschaftlichen Gruppe darf ein
bestimmter Einfluß auf Programm, Fi-
nanzgebaren und Personalpolitik der An-
stalten eingeräumt werden. Der föderative
Aufbau von Hörfunk und Fernsehen ist
beizubehalten.

Wegen ihrer Sonderstellung sind die
Anstalten verpflichtet, Objektivität in
ihrer Berichterstattung anzustreben. Ihre
demokratischen Kontrollinstanzen haben
in angemessenem Verhältnis aus Repräsen-
tanten aller bedeutenden gesellschaftlichen
Gruppen zu bestehen. Sie dürfen in ihrer
Tätigkeit nicht behindert werden.

In ihrer Programmgestaltung haben
die Hörfunk- und Fernsehanstalten wegen
ihrer besonderen Verantwortung ein hohes
Maß an Sachlichkeit und inhaltlicher Aus-
gewogenheit zu üben. Information, Unter-
haltung, Bildung und Erbauung sind
gleichmäßig zu pflegen. Die Anstalten für
Hörfunk und  Fernsehen haben  die Ver-
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pflichtung, in ihren Programmen die kul-
turellen und sozialen Bedürfnisse der ar-
beitenden Bevölkerung zu berücksichtigen.

VII.  Internationale Kulturbeziehungen
In der Welt des ausgehenden 20. Jahr-

hunderts, in der alle Völker Nachbarn
geworden sind, in der sich die Kulturen
der verschiedenen geographischen Regio-
nen mehr und mehr durchdringen, ist die
internationale Kulturpolitik wesentlicher
Bestandteil jeder konstruktiven Außen-
politik geworden.

Von besonderer Bedeutung und Dring-
lichkeit sind dabei die kulturpolitischen
Aufgaben, die sich aus der Einigung Euro-
pas und einer partnerschaftlichen Zusam-
menarbeit mit den Menschen der Entwick-
lungsländer ergeben.

Eine wirkungsvolle Entwicklungshilfe
ist nicht ohne Bildungshilfe möglich. Sie ist
die Voraussetzung dafür, daß die Völker
Asiens, Afrikas und Lateinamerikas die
ihnen gestellten Aufgaben in Zukunft aus
eigener Kraft bewältigen und damit wirk-
lich frei werden.

Die Prinzipien einer neuen und neu-
artigen auswärtigen und internationalen
Kulturpolitik haben sich an diesen großen
Aufgaben zu bewähren. Aus dem Prinzip
der Solidarität und aus der Mitverantwor-
tung, die sich aus seiner Mitwirkung in
den inter- und supranationalen Institutio-
nen ergibt, trägt der DGB seinen Teil zur
Erfüllung der neuen großen Aufgaben der
auswärtigen und internationalen Kultur-
politik bei. Er will damit der Emanzipa-
tion aller Menschen, der Verständigung
der Völker und der Sicherung des Friedens
dienen.

Ausgewählte DGB-Kongreß-
anträge (1972 und 1975) zu
Grundsatzfragen *

Schon dem 9. Ordentlichen Bundes-
kongreß des DGB vom Juni 1972 lagen
einige Anträge vor, die dazu aufrufen,
Modelle zu entwickeln, Vorlagen auszu-
arbeiten, neue Überlegungen anzustellen:

Grundlage dieser Anträge waren gesell-
schaftliche und wirtschaftliche Verände-
rungen so wie sie z.B. unter dem Stichwort
„Qualität des Lebens" diskutiert werden.

Auf dem 10. Ordentlichen Bundeskon-
greß des DGB 1975 wurden neben dem
Antrag 1 einige weitere Anträge ange-
nommen, die ebenfalls zu grundsätzlichen
programmatischen Arbeiten anregen.

Einige   dieser   Anträge   sind   —   zum
Teil gekürzt —  im folgenden wiederge-
geben. Dabei ist diese Auswahl sicher un-
vollständig. Sie soll auch nur einen unge-
fähren Überblick geben. Protokoll   9.
Ordentlicher   DGB-Bundeskongreß,
Berlin,   25.   bis  30.   Juni   1972 (Anträge
und Entschließungen) Antrag 7
Betr.: Forderungen des DGB zur Gesell-
schaftsreform

Der DGB wird aufgefordert, sich
systematisch mit Fragen der quantitativen
und qualitativen Entwicklung des wirt-
schaftlichen Wachstums auseinanderzuset-
zen. Zu diesem Zwecke ist vom DGB un-
ter Mitwirkung der Einzelgewerkschaften,
ausgehend vom DGB-Grundsatzprogramm
und den Beschlüssen der Bundeskongresse
des DGB, ein Programm zur Finanzierung
und Durchsetzung gesellschaftlicher Refor-
men zu erarbeiten.

Die bisherige wirtschaftliche und ge-
sellschaftliche Entwicklung rückt die Gren-
zen immer schärfer in den Vordergrund,
die einer Gesellschaft gesetzt sind, deren
Wirtschaft sich ausschließlich am quantita-
tiven Wachstum orientiert. Die jetzigen
Zustände im Bereich von Verkehr, Um-
welt, Bildung, Städteplanung, Wohnungs-
bau und Gesundheit machen deutlich, daß
es nicht nur darauf ankommt, daß eine
Wirtschaft überhaupt wächst. Nicht minder
wichtig ist, wohin eine Wirtschaft wächst,
welche Richtung ihr Wachstum einschlägt.
Soll eine menschenwürdige Infrastruktur
erreicht werden, muß daher künftig die
Qualität des Wachstums im Vordergrund
aller Überlegungen stehen. Dabei muß die

•) Wird'fortgesetzt.
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Befriedigung   solcher   kollektiver   Bedürf-
nisse Vorrang erhalten, welche die Qualität
des menschlichen Lebens verbessern. Dazu
fordern wir u. a.:
1. Alle auf die Verbesserung der Lebens-
qualität   zielenden   DGB-Forderungen   an
die öffentlichen Haushalte sind zusammen-
zustellen und die dazu notwendigen mate-
riellen Aufwendungen zu ermitteln.
2. Gesetzliche  Auflagen  an  den  privaten
Produktionssektor, um die Anforderungen
an  die öffentlichen Haushalte zu verrin-
gern    (z.   B.    Verursachungsprinzip    beim
Umweltschutz).
3. Streichung   bestimmter   Staatsausgaben
(z. B. Subventionen, Abbau unproduktiver
Rüstungsausgaben   im   Zuge  konsequenter
Entspannungspolitik, Rationalisierung der
öffentlichen Verwaltung).
4. Vorrang öffentlicher Infrastrukturinve-
stitionen in der Konjunkturpolitik.
5. Verschärfung der Besteuerung von Un-
ternehmen und Großeinkommensbeziehern
zur   Finanzierung   verbleibender  Defizite.
Die   Steuerreförmförderungen   des   DGB
sind in  diesem-Zusammenhang vorrangig
zu realisieren. Eine Verschiebung der Re-
form   -auf   die   nächste   Legislaturperiode
muß abgelehnt werden.
(Antragsteller: IG Metall, Angenommen)

Antrag 78 Der Bundeskongreß möge
beschließen:

Der DGB-Bundesvorstand wird aufge-
fordert, angesichts der fortschreitenden
Konzentration in der Wirtschaft verstärkte
Bemühungen einzuleiten, um die Forde-
rung des DGB-Grundsatzprogramms nach
Überführung von Schlüsselindustrien und
anderen markt- und wirtschaftsbeherr-
schenden Unternehmen in Gemeineigentum
zu verwirklichen.

Begründung:
Die zunehmende Konzentration in der

Wirtschaft, insbesondere im Banken- und
Versicherungssektor, hat zu einer Macht-
ballung geführt, die die Interessen der Ar-
beitnehmerschaft ernsthaft bedroht. Durch
Investitionsstreiks und Kapitalflucht kann

z. B. jede Regierung erpreßt werden, Re-
formen zu unterlassen, die eine Vermögens-
verteilung zugunsten der Arbeitnehmer-
schaft zum Ziel haben. Die Expansion im-
mer größerer Unternehmen zwingt dem
Staat Investitionen für Infrastrukturmaß-
nahmen auf, die Prioritätsverlagerungen
zugunsten von Bildungsreform, Gesund-
heitswesen, Städtesanierung, Umweltschutz
usw. verhindern. Die Zahl der Monopole
und Oligopole wächst ständig.

Das Problem der Preisstabilität ist in-
zwischen in erheblichem Umfange struk-
turbedingt und mit den Mitteln der kon-
junkturellen Globalsteuerung schwerlich zu
lösen. Die gebotene wirkungsvolle Ausge-
staltung der Monopol- und Kartellkon-
trolle und andere Maßnahmen zur Ver-
hinderung des Mißbrauchs wirtschaftlicher
Macht sind unterblieben. Wettbewerb wird
immer mehr zur Fiktion. Als Alternative
bleibt die durch das Grundgesetz ausdrück-
lich legitimierte Vergesellschaftung.
(Antragsteller: DGB-Landesbezirk Rhein-
land-Pfalz, Angenommen)

Initiativantrag 3
Betr.: Allgemeine Gewerkschaftspolitik;
hier: Modelle zur Gesellschaftsreform Der
9.   Ordentliche  DGB-Bundeskongreß
möge beschließen:

Der DGB-Bundesvorstand wird beauf-
tragt, auf Grund von Erfahrungen im In-
und Ausland Vorstellungen zur Gesell-
schaftsreform zu entwickeln und diese in
breiten Kreisen der Mitgliedschaft disku-
tieren zu lassen mit dem Ziel, die Grund-
lagen für eine spätere Neufassung des
Grundsatzprogramms zu schaffen . . .
(Antragsteller: Ernst Breit und Genos-
sen, Angenommen)

Protokoll 10. Ordentlicher DGB-Bundes-
kongreß, Hamburg, 25. bis 30. Mai 1975
(Anträge und Entschließungen) Antrag 1

Der DGB-Bundesvorstand wird auf-
gefordert, den Gesellschaftspolitischen Aus-
schuß mit dem Entwurf einer Überarbei-
tung des geltenden Grundsatz- und Ak-

250



DOKUMENTATION

tionsprogramms des DGB zu beauftragen;
die Grundlage der Arbeiten sollen u. a. die
Beratungen des Gesellschaftspolitischen
Ausschusses zum Antrag 7 des 9. Ordent-
lichen Bundeskongresses des DGB sein.

Dieser Entwurf für ein neues Grund-
satz- und Aktionsprogramm ist nach den
Beratungen in den Gewerkschaften auf
dem darauf folgenden DGB-Bundeskon-
greß des DGB vorzulegen.

Begründung:

Die sich abzeichnenden Probleme in
Wirtschaft und Gesellschaft — hervorge-
rufen durch eine Entwicklung, die sich aus-
schließlich am quantitativen Wachstum der
Wirtschaft orientiert hat — zeigen, daß
die Frage nach der Qualität des Wachstums
und damit der menschlichen Arbeits- und
Lebensbedingungen immer mehr, in das
Bewußtsein der Arbeitnehmer rückt. .

Tagung

Gedenkveranstaltung für
Hugo Sinzheimer

Am 1. Dezember 1975 fand in der
Frankfurter Universität eine Veranstaltung
zu Ehren von Hugo Sinzheimer statt, der
vor einem Jahrhundert geboren, wurde.

Damit wurde ein Mann gewürdigt, der
zu den Pionieren des deutschen: und inter-
nationalen Arbeitsrechts gehört und der
gleichwohl in Deutschland lange Zeit hin-
durch vergessen schien. Professor Spiros
Simitis als Direktor des Instituts, für Ar-
beitsrecht an der Universität Frankfurt
bezeichnete ihn in seinen einleitenden Wor-
ten als „einen der prominentesten und ein-
flußreichsten deutschen Juristen dieses
Jahrhunderts". Sinzheimers Bedeutung
reicht freilich über die eines bedeutenden
Fachgelehrten weit hinaus. Wenn, zu den

Diese Änderung des Bewußtseins be-
deutet, daß die programmatischen Perspek-
tiven einer gewerkschaftlichen Politik, wie
Umweltschutz, Investitionslenkung, multi-
nationale Unternehmen oder Humanisie-
rung der Arbeit, in die Ziele und Vorstel-
lungen eines Grundsatzprogramms einflie-
ßen und von den Mitgliedern aufgenom-
men und umgesetzt werden.

Es ist daher Aufgabe der Gewerkschaf-
ten, die aufgestellten Teilkonzepte im Rah-
men einer globalen Konzeption den Mit-
gliedern nahezubringen, um die Chance zu
haben,, daß ein neues Grundsatzprogramm
des DGB die Voraussetzung für die Be-
wältigung der zukünftigen Probleme einer
humanen Wirtschafts- und Gesellschafts-
ordnung schafft.

(Antragsteller: Gewerkschaft Handel, Ban-
ken und Versicherungen, Angenommen)

Zusammengestellt von W. Kaltenborn,
DGB-Bundesvorstand, Abt. Vorsitzender

Veranstaltern dieser ersten von einer gan-
zen Reihe geplanter Sinzheimer-Vorlesun-
gen., neben dem Frankfurter Institut für
Arbeitsrecht auch die Otto^Breriner-Stif-
tung und die Akademie der- Afbfeit" gehör-
ten,, so ist in diesen drei Institutionen nur
ein Stück des Spektrums ..eingefangen, wel-
ches die Breite und" Vielseitigkeit von
Sinzheimers Lebenswerk ausmacht.

Der am 12. April 1875 geborene Hugo
Sinzheimer entstammte einer großbürger-
lichen jüdischen Familie. Der brillante
Jurist ließ sich nach seiner Promotion
zunächst als Rechtsanwalt in Frankfurt am
Main nieder (1903), arbeitete jedoch
zugleich wissenschaftlich auf einem Ge-
biet, das erst später als Arbeitsrecht be-
zeichnet wurde. Sinzheimer war — zusam-
men mit Philipp Lotmar — der erste
Jurist, der die Bedeutung der aufkommen-
den Tarifverträge erkannte. Die akade-
mische Rechtswissenschaft wie auch die
Rechtsprechung hatten lange Jahre erheb-
liche Schwierigkeiten,, diese neuen recht-
lichen Gebilde in einer; die soziale Wirk-
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lichkeit treffenden Weise zu beschreiben.
Die Folge war eine anhaltende Unsicher-
heit in der Auslegung und Geltendmachung
tarifvertraglicher Ansprüche. Es war Sinz-
heimer, der die grundsätzlich neue Quali-
tät des tarifvertraglich gesetzten Rechts
begriff. In Übereinstimmung mit bestimm-
ten Grundgedanken des Genossenschafts-
rechtlers Otto von Gierke entwickelte
Sinzheimer den heute längst zum Allge-
meingut gewordenen Gedanken, daß es
sich bei den von autonomen Arbeitnehmer-
und Arbeitgeberkorporationen geschlos-
senen Tarifverträgen um selbständige
Rechtsquellen handele, die zu ihrer Gül-
tigkeit dem Grundsatz nach keiner staat-
lichen Sanktionierung bedürften. Obwohl
Sinzheimer diese Theorie* mit letzter Prä-
zision erst im Verlauf des Ersten Welt-
kriegs darstellte, hat er einige der poli-
tisch bedeutsamsten Folgerungen aus die-
sem neuen Ansatz bereits vor 1914 gezo-
gen. Dazu zählt die Tatsache, daß Sinz-
heimer sich entschieden gegen eine Tarif-
fähigkeit der Gelben Gewerkschaften aus-
sprach.

Sinzheimers wissenschaftliches Arbeits-
feld und sein sozialpolitisches Engagement
führten ihn zunächst in die Reihe der Na-
tionalsozialen um Friedrich Naumann und
brachten ihn mit der Gruppe bürgerlicher
Sozialreformer in der Gesellschaft für
soziale Reform in Verbindung. Erst im
Verlauf des Krieges, den er als Pazifist
zutiefst verabscheute, wechselte er in das
Lager der Sozialdemokratie über.

In einer kurzen Übergangsphase nach
der Novemberrevolution wurde er erst-
mals Inhaber eines politischen Amtes von
einigem Gewicht, als er die Position des
Polizeipräsidenten in Frankfurt übernahm.
Nach seiner Wahl in die Weimarer Natio-
nalversammlung wurde er der maßgeb-
liche Rechtsexperte seiner Fraktion und
deren intellektueller Führer im Verfas-
sungsausschuß, wo er bei der Beratung der
Grundrechtsartikel eine wichtige Rolle
spielte. Seine Konzeption einer gesell-
schaftlichen Mitbestimmung der Arbeit-
nehmer schlug  sich  in  den  Bestimmungen

der Weimarer Reichsverfassung über das
wirtschaftliche Rätesystem nieder, für die
er die Berichterstattung im Plenum über-
nahm. In der politischen Praxis der Wei-
marer Republik ist dieses Konzept freilich
weitgehend folgenlos geblieben. Sinzhei-
mer trat in das Bewußtsein einer breiteren
Öffentlichkeit, als er an hervorragender
Stelle im Untersuchungsausschuß der Na-
tionalversammlung zur Erforschung der
Ursachen der deutschen Niederlage und
zur Klärung der Kriegsschuldfrage mit-
wirkte. Dabei trat er mit seinen glänzen-
den forensischen Fähigkeiten als Wider-
part vor allem des Generalfeldmarschalls
Ludendorfj hervor, was zu einer wüten-
den antisemitischen Reaktion in weiten
Teilen der Presse gegen ihn führte. An die-
ser Reaktion hat Sinzheimer persönlich
schwer getragen. Es kam hinzu, daß er im
Kabinett Gustav Bauer nicht das für ihn
in Frage kommende Arbeitsministerium er-
hielt, das an Alexander Schlicke, den Vor-
sitzenden des Deutschen Metallarbeiter-
Verbandes, vergeben wurde. Nicht ohne
eine gewisse Verbitterung schied er daher
mit dem Ende der Nationalversammlung
aus dem parlamentarischen Leben aus.

Er erhielt an der Frankfurter Universi-
tät, um die er sich nicht zuletzt durch sei-
nen Anteil an der Gründung der Akademie
der Arbeit verdient gemacht hatte, eine
Professur für Arbeitsrecht. Es war die
erste Professur für diese Disziplin in
Deutschland. Daneben unterhielt er eine
umfangreiche Anwaltspraxis. Er war kei-
neswegs nur als Anwalt in . arbeitsrecht-
lichen Fragen tätig, sondern galt auch als
weithin gesuchter Strafverteidiger.

Sinzheimer wurde zu einem wichtigen
Berater der freien Gewerkschaften. Beson-
ders den Deutschen Metallarbeiter-Ver-
band hat er häufig vertreten und ihm mit
seinem juristischen Rat gedient, so auch
im Fall des berühmten Ruhreisenstreits im
November 1928. Um so schmerzlicher war
es für beide Seiten, daß es im Jahre 1930
zu einem öffentlichen Konflikt des DMV
mit Sinzheimer kam, als er sich als Mit-
glied   einer   Schlichtungskommission   genö-
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tigt sah, einer im Zuge der Brüningschen
Deflationspolitik liegenden Lohnsenkung
zuzustimmen. Eugen Loderer, der auf der
Frankfurter Veranstaltung als Vorsitzen-
der des Kuratoriums der Otto-Brenner-
Stiftung sprach, hat an diesen Vorgang zu
Recht erinnert. In der historischen Per-
spektive wird man ihm freilich nur die
Qualität einer Episode zumessen können.

Sinzheimers Bedeutung für die Ent-
wicklung der Rechtswissenschaft, aber auch
für die theoretische Grundlegung, auf der
unsere Sozialverfassung bis heute ruht, ist
bisher nicht ausreichend anerkannt wor-
den. Es ist zu wünschen, daß sich dies
nach dem Erscheinen seiner gesammelten
Aufsätze und Reden, die von Otto Kahn-
Freund und Thilo Ramm herausgegeben
werden, ändern möge. Es bleibt zu unter-
suchen, aus welchen Gründen das Erbe
Sinzheimers in Deutschland so wenig
fruchtbar gemacht worden ist, ganz im Ge-
gensatz zu dem Gustav Radbruchs, jenes
anderen großen demokratischen Rechts-
politikers der Weimarer Jahre. Dabei sind
die Parallelen zwischen den beiden Män-
nern augenfällig. Beide waren sozialdemo-
kratische Professoren und als solche
Außenseiter in einem doppelten Sinne:
Außenseiter in ihrer Partei, in der die Mit-
gliedschaft von Gelehrten noch keineswegs
selbstverständlich war, Außenseiter aber
auch in ihrem akademischen Beruf, in
welchem man Sozialdemokraten noch
schlechthin als Radikale ansah. Daneben
verband Radbruch und Sinzheimer eine
vielfach gemeinsame politische und wissen-
schaftliche Arbeit, etwa als Herausgeber
der „Justiz", jener einzigen entschieden
republikanischen Juristenzeitschrift, wie
auch später im Kreis um die „Neuen Blätter
für den Sozialismus", wo sich eine re-
spektable Gruppe von Intellektuellen ange-
strengt darum bemühte, Auswege aus der
tödlichen Krise der Weimarer Demokratie
aufzuweisen. Nicht zuletzt dürfte die
mangelnde Rezeption Sinzheimers damit
zusammenhängen, daß er im Gegensatz zu
Radbruch zur Emigration gezwungen
wurde. Auch seine bedeutendsten Schüler,

unter ihnen Otto Kahn-Freund und Ernst
Fraenkel, konnten die wissenschaftliche
Entwicklung in Deutschland erst nach
1945 wieder beeinflussen.

Spiros Simitis hat die Gelegenheit der
ersten Sinzheimer-Vorlesung dazu genutzt,
einige aus dem Frühjahr 1934 stammende
Dokumente in das Licht der Öffentlich-
keit zu rücken, die er aus den Archivalien
seiner eigenen Fakultät zutage gefördert
hat. Ein Briefwechsel, den der damalige
Dekan mit einem Beauftragten des Reichs-
propagandaministeriums geführt hat, be-
legt mit eindrucksvoller Deutlichkeit, wie
nachhaltig das nationalsozialistische Re-
gime auch die Körperschaften der akade-
mischen Selbstverwaltung zu durchdrin-
gen vermochte. Zugleich stellt er, unfrei-
willig, eine wichtige Quelle für das Wir-
ken Sinzheimers an der Frankfurter Uni-
versität dar. Noch in der denunziatori-
schen Häßlichkeit, mit der in den Doku-
menten von Sinzheimer die Rede ist, spie-
gelt sich die Faszination wider, die von
dem überaus erfolgreichen akademischen
Lehrer ausging. Die Dokumente sind aber
auch deshalb von Interesse, weil sie An-
gaben über das interne Wirken Sinzheimers
in seiner Fakultät enthalten, so über seine
erfolglosen Versuche, Radbruch zum
Mitglied der Fakultät zu berufen. Es darf
erwartet werden, daß diese Dokumente
demnächst im Druck erscheinen können.
Ein Stück symbolischer Wiedergutmachung
war es, daß die Frankfurter Veranstaltung
in eben jenem Hörsaal stattfand, in dem
Sinzheimer seine Vorlesungen zu halten
pflegte, wie Professor Kahn-Freund in sei-
nem abgewogenen Vortrag über Person
und Bedeutung Sinzheimers bemerkte.

Es lag ganz im Sinne einer Würdigung
Hugo Sinzheimers, der mehr als jeder
andere für die theoretische Durchsetzung
des Tarifvertragsgedankens bewirkt hat,
wenn im Anschluß daran Professor Harald
Gerfin in einem ausführlichen Vortrag zu
der recht strittigen Frage nach einem
„Funktionswandel der Tarifverträge"
Stellung nahm. Gerfin fragte nach Wegen,
auf denen die gewerkschaftliche Tarifpoli-
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tik dazu beitragen könnte, die erlahmende
Reformfähigkeit unserer Gesellschaft zu
steigern. Er ging dabei von der zutreffen-
den Beobachtung aus, daß sich in den
letzten Jahren das Spektrum der von den
Gewerkschaften in der Tarifpolitik ver-
folgten Ziele erheblich erweitert hat. Ne-
ben der traditionellen Aufgabe, den un-
mittelbaren Schutz der sozialen Inter-
essen der Arbeitnehmer zu gewährleisten,
wird zunehmend der Versuch unternom-
men oder doch diskutiert, auf dem Wege
der Tarifpolitik die gesellschaftliche
Wirklichkeit insgesamt zu beeinflussen.
Andererseits schilderte Gerfin die ange-
sichts der derzeitigen konjunkturellen De-
pression zu beobachtende „fatalistische
Unterwerfung unter angebliche ökonomi-
sche Sachzwänge". Mit deutlicher Kritik
am Sachverständigenrat, aber auch an der
„pragmatischen Kompromißbereitschaft"
der Gewerkschaften, forderte er dazu auf,
bei voller Wahrung der Tarifautonomie
zu einer Modifikation der Tarifpolitik zu
kommen. Durch einen selbständigen Bei-
trag zur Verstetigung des wirtschaftlichen
Wachstums müsse sie den Spielraum für
gesellschaftliche Reformen, nicht zuletzt
im Infrastrukturbereich, erweitern helfen.
Als ein geeignetes Mittel empfahl er nach
Abwägung aller Bedenken, begrenzte Ex-
perimente    in    Richtung    auf    eine    Teil-

indexierung der Löhne bei Tarifabschlüssen
zu unternehmen.

Mit vorsichtigem Optimismus äußerte
sich Gerfin hinsichtlich einer Erweiterung
der Tarifvertragsinhalte. Bei einer weithin
verlorengegangenen Bereitschaft der
staatlichen Instanzen, objektiven Reform-
bedürfnissen durch gesetzliche Regelungen
Rechnung zu tragen, wachse die Gestal-
tungskompetenz der Tarif parteien. Als
Beispiel nannte er den desolaten Zustand
der beruflichen Bildung, dem durch gesetz-
geberische Maßnahmen in absehbarer Zeit
offenbar nicht' abgeholfen wird. Trotz
mancher Bedenken empfahl Gerfin daher,
den Tarifvertrag über die Berufsbildung
im Baugewerbe, der im Mai dieses Jahres
in Kraft treten wird, als ein jedenfalls
mittelfristig positiv einzuschätzendes Mo-
dell für andere Tarifabschlüsse.

Hier ist nicht der Ort, um den auch
für die innergewerkschaftliche Diskussion
sehr anregenden Vortrag in zulänglicher
Weise zu referieren. Es bleibt aber zu hof-
fen, daß mit künftigen Sinzheimer-Vor-
lesungen ein Forum geschaffen werden
kann, auf dem eine Begegnung von kriti-
scher Wissenschaft und gewerkschaftlicher
Politik möglich ist, so wie sie Hugo Sinz-
heimer in seiner Person verkörperte.

Martin Martiny, Bochum
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